
Lebenslage Produkt Karenzfrist

Mutterschaft Zusatzversicherungen 360 Tage

Beim Abschluss einer der unten genannten Zusatzversicherungen  
(ohne gleichwertige Vorversicherung) gilt für sämtliche Leistungen im Zusammenhang 
mit Mutterschaft eine Karenzfrist von 360 Tagen ab Vertragsbeginn.

Falls Sie bereits bei Ihrem Vorversicherer eine gleichwertige Versicherung hatten,  
gilt die Karenzfrist ab der Vertragsbestätigung.

Die essenzielle Grundlage: ÖKK START

Mehr Komfort und Privatsphäre im Spital: ÖKK SPITAL

Alternativmedizin und Brillen: ÖKK NATUR PLUS

Schwangerschaft und Elternschaft: ÖKK ELTERN

Zahnbehandlungen ÖKK SMILE 12 Monate

bei Leistungen für prothetische Versorgungen (z. B. Kronen oder Brücken)  
inkl. dazugehörenden zahnärztlichen Behandlungen und Kontrollen

6 Monate

bei Leistungen für alle übrigen Zahnbehandlungen  
(z. B. Füllungen oder Wurzelbehandlungen)

Keine Karenzfrist 

bei Leistungen für Prophylaxe und Kontrolle 

ÖKK START 3 Jahre 

bei Leistungen für kieferorthopädische Behandlungen

Augenlaserbehandlungen ÖKK NATUR PLUS 3 Jahre

bei Leistungen für Augenlaserbehandlungen

https://www.oekk.ch/de/privatkunden/versicherungen/zusatzversicherungen/startmodul
https://www.oekk.ch/de/privatkunden/versicherungen/zusatzversicherungen/spitalversicherung
https://www.oekk.ch/de/privatkunden/versicherungen/zusatzversicherungen/alternativmedizin-brillen
https://www.oekk.ch/de/privatkunden/versicherungen/zusatzversicherungen/elternschaft

